
ECLI:DE:BGH:2019:170119BXZR92.16.0 

 

 
BUNDESGERICHTSHOF 

 
BESCHLUSS 

X ZR 92/16 
vom 

 
17. Januar 2019 

 
in der Patentnichtigkeitssache 

 
 



- 2 - 

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 17. Januar 2019 durch den 

Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und 

Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm 

beschlossen: 

Die Gegenvorstellung der Prozessbevollmächtigten der Beklagten 

und der Beklagten gegen den Beschluss des Senats vom 

14. August 2018 wird zurückgewiesen. 

Gründe: 

Die Gegenvorstellung hat keinen Erfolg. 

Die im angegriffenen Beschluss des Senats angeführte Rechtsprechung 

beruht auf der Erwägung, dass die Parteien mit den für die Bemessung des 

Streitwerts maßgeblichen Umständen regelmäßig am besten vertraut sind und 

deshalb ihren Angaben zu diesen Umständen, sowie sie nicht erkennbar unzu-

treffend sind, maßgebliche Bedeutung zukommt. Sind solche Angaben in einem 

frühen Stadium des Verfahrens gemacht worden, in dem die Erfolgsaussichten 

in der Regel schwer einzuschätzen sind, kann sich eine Partei hiervon zu einem 

späteren Zeitpunkt nicht ohne weiteres, insbesondere nicht ohne nachvollzieh-

bare Begründung lösen. Diese Erwägungen sind nicht auf Angaben im Verfah-

ren über die Nichtzulassungsbeschwerde beschränkt. Sie betreffen auch nicht 

nur eigene Angaben, sondern auch das Einverständnis mit Angaben der Ge-

genseite (BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2011  I ZR 83/11 Rn. 1) oder 

einem Vorschlag des Gerichts zur Bemessung des Streitwerts, der sich an An-

gaben der Parteien zu den maßgeblichen Umständen orientiert. 

1 

2 



- 3 - 

 
Die Ausführungen zur Begründung der Gegenvorstellung sind nicht ge-

eignet, die Feststellung des Senats im angefochtenen Beschluss in Zweifel zu 

ziehen, wonach sich aus dem späteren Vortrag der Beklagten keine substantiel-

len Änderungen hinsichtlich der für die Streitwertbemessung maßgeblichen 

Umstände ergeben haben. Dass die Informationen über mögliche Schadenser-

satzansprüche zu dem Zeitpunkt, in dem die Beklagte dem vom Patentgericht 

vorgeschlagenen Streitwert zugestimmt hat, nur der Größenordnung nach vor-

lagen, jedoch noch nicht exakt und zuverlässig waren, ist insoweit unerheblich. 

Meier-Beck Gröning Bacher 

 Deichfuß Kober-Dehm 

Vorinstanz: 

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.06.2016 - 1 Ni 31/14 -  
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